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 Veröffentlicht am 09.09.1965

Norm

StVO §20 Abs1 IA11

Rechtssatz

Eine Geschwindigkeit ist dann nicht als überhöht zu werten, wenn der Fahrzeuglenker in der Lage wäre, einem von

rechts Kommenden den Vorrang einzuräumen; es ist nicht nötig, daß er auch vor einem von links kommenden

Fahrzeug anhalten kann.
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